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1. Instanz

Aktenzeichen S 4 U 244/00
Datum 22.03.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 U 137/02
Datum 24.06.2003

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung des KlÃ¤gers wird die Beklagte unter Aufhebung des Urteils des
Sozialgerichts Regensburg vom 22.03.2002 sowie unter AbÃ¤nderung des
Bescheides vom 02.09.1999 in der Fassung des
Teilabhilfe-/Widerspruchsbescheides vom 26.07.2000 verurteilt, dem KlÃ¤ger
wegen seiner Berufskrankheit Nummer 2105 ab dem 01.08.1998 Verletztenrente
nach einer MdE von 20 v.H. zu gewÃ¤hren.
II. Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger die auÃ�ergerichtlichen Kosten des Rechtsstreits
zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist zuletzt noch streitig, ob die Beklagte verpflichtet ist,
dem KlÃ¤ger wegen der zwischenzeitlich von ihr anerkannten Berufskrankheit nach
Nr. 2105 der Anlage 1 zur BKVO Verletztenrente zu gewÃ¤hren, das heiÃ�t, ob die
BK- bedingte MdE eine rentenberechtigende MdE â�� hier wenigstens 20 v.H. â��
bedingt. Eine StÃ¼tzrentengewÃ¤hrung kommt ersichtlich nicht in Betracht.

Der am 1953 geborene KlÃ¤ger war nach einer Lehre als FuÃ�bodenleger von 1967
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bis 1970 im Wesentlichen als FuÃ�bodenleger, davon vom 18.04.1983 bis
31.05.2000 bei der Firma H. in W. beschÃ¤ftigt, seit dem 01.09.1999 ist er in
diesem Beruf selbststÃ¤ndig tÃ¤tig.

Am 25.08.1998 erstattete lt. Oberarzt Dr. W. , Bad A. , die Ã¤rztliche Unfallmeldung
â�� Verdacht auf eine Berufskrankheit nach Nr. 2105 â�� mit der Diagnose Bursitis
praepatellaris rechts.

Die Beklagte hat nach Ermittlungen zur beruflichen TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers,
Beiziehung von Ã¤rztlichen Unterlagen und Einholung von Stellungnahmen ihres
Technischen Aufsichtsdienstes (TAD) vom 05.01.1999 â�� wonach keine
Ã¼berdurchschnittliche Belastung im Sinne der Nr. 2102 vorgelegen habe -, vom
17.08.1999 â�� wonach sich der Anteil der kniebelastenden TÃ¤tigkeiten im Sinne
der Nr. 2105 zu ca. 60 bis 70 % der Gesamtarbeitszeit ergebe -, eines Gutachtens
der Staatlichen GewerbeÃ¤rztin Dr. H. , Gewerbeaufsichtsamt R. , vom 04.02.1999
â�� die die Anerkennung einer Berufskrankheit nach der Nr. 2105 nicht empfahl,
weil eine chronische Erkrankung des Schleimbeutels nicht vorliege -, sodann mit
Bescheid vom 02.02.1999 die Anerkennung der beim KlÃ¤ger bestehenden
Schleimbeutelerkrankung als BK nach der Nr. 2105 der Anlage 1 zur BKVO
abgelehnt.

Aufgrund des dagegen mit Schreiben vom 11.10.1999 erhobenen Widerspruchs hat
die Beklagte eine weitere Stellungnahme des TAD vom 29.02.2000 eingeholt, einen
weiteren Ã¤rztlichen Befundbericht des behandelnden OrthopÃ¤den Dr. H. vom
03.04.2000 beigezogen und sodann eine gutachtliche Stellungnahme nach Aktelage
von Dr. H. vom 15.05.2000 eingeholt. Dieser hat die Anerkennung einer
Berufskrankheit nach der Nr. 2105 empfohlen, die BK-bedingte MdE sei einstweilen
aber nur mit 10 v.H. zu bewerten (ab Versicherungsfall Juli 1998). Er hat angeregt,
durch einen Berufshelfer vor Ort eine PrÃ¼fung vornehmen zu lassen
(Aktenvermerk vom 21.06.2000, Feststellungen zur beruflichen Belastung des
KlÃ¤gers, Ã�uÃ�erung des KlÃ¤gers dahingehend, dass er keine beruflichen Reha-
MaÃ�nahmen wÃ¼nsche, und anderes).

Mit Teilabhilfe-/Widerspruchsbescheid vom 26.07.2000 hat die Beklagte in
AbÃ¤nderung ihres Bescheides vom 02.02.1999 nunmehr eine Berufskrankheit nach
der Nr. 2105 anerkannt, den Widerspruch jedoch â�� soweit damit die GewÃ¤hrung
von Rente begehrt werde â�� zurÃ¼ckgewiesen. Sie stÃ¼tzte sich dabei auf das
Gutachten des Dr. H. , wonach der Verlauf der Erkrankung des Schleimbeutels an
beiden Kniegelenken fÃ¼r eine chronische Erkrankung spreche, demzufolge also
eine Berufskrankheit nach der Nr. 2105 vorliege. Eine rentenberechtigende MdE
ergebe sich jedoch nicht, es sei auch ein StÃ¼tzrententatbestand nicht bekannt, so
dass der Widerspruch, soweit das Rentenbegehren betroffen sei, erfolglos sei.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger beim Sozialgericht Regensburg Klage erhoben und
weiterhin Rente wegen einer Berufskrankheit der Nr. 2105 geltend gemacht. Im
ErÃ¶rterungstermin vor dem Sozialgericht am 06.07.2001 wurde gerichtlicherseits
darauf hingewiesen, dass die vorliegenden Gutachten/Stellungnahmen zur Frage
der MdE-Bewertung der BK als nicht ausreichend erscheinen, so dass â�� vor
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Einholung eines gerichtlichen Gutachtens â�� angeregt wurde, dass die Beklagte zu
der streitigen Frage eine eingehende Begutachtung durchfÃ¼hren sollte. Hierzu hat
die Beklagte eine entsprechende Zusage erteilt und daraufhin ein chirurgisches
Gutachten von Dr. S. vom 28.09.2001 eingeholt. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass
die BK-bedingte MdE nur mit 10 v.H. zu bewerten sei.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger â�� unter Hinweis auf die AusfÃ¼hrungen seines
behandelnden OrthopÃ¤den Dr. H. und dessen MdE-Vorschlag (25 bis 30 v.H.) â��
Einwendungen erhoben.

Der KlÃ¤ger hat vor dem Sozialgericht zuletzt beantragt, die Beklagte unter
AbÃ¤nderung der angefochtenen Bescheide zu verurteilen, ihm fÃ¼r die
anerkannte Berufskrankheit Rente nach einer MdE um 25 v.H. ab dem 01.08.1998
zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.

Mit Urteil vom 22.03.2002 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen: Der KlÃ¤ger
habe keinen Anspruch auf Rente wegen seiner Berufskrankheit, weil diese eine MdE
in rentenberechtigendem Grade nicht bedinge. Das Gericht stÃ¼tzte sich dabei auf
die AusfÃ¼hrungen der SachverstÃ¤ndigen Dr. H. und Dr. S â�¦

Danach liege beim KlÃ¤ger ein groÃ�es Schleimbeutelhygrom mit schwieligen
HautverÃ¤nderungen vor, welches im Gebiet der Kniescheibe auch
druckempfindlich sei. Die Beweglichkeit im Kniegelenk selbst sei nicht
eingeschrÃ¤nkt, die Kniebinnenstrukturen (Schleimhaut, Menisken, BÃ¤nder)
zeigten sich klinisch unauffÃ¤llig. Die Muskulatur an beiden Beinen sei gut
entwickelt, links etwas krÃ¤ftiger als rechts. VerschleiÃ�erscheinungen hÃ¤tten sich
auf den RÃ¶ntgenaufnahmen nicht objektivieren lassen, weder am
Kniescheibengelenk noch am Hauptgelenk. Eine entzÃ¼ndliche VerÃ¤nderung an
den VorderflÃ¤chen der Kniescheiben habe nicht bestanden, lediglich auf der linken
Seite hÃ¤tte eine geringfÃ¼gige und wellig begrenzte Sklerosierung festgestellt
werden kÃ¶nnen. Beschwerden habe der KlÃ¤ger nur beim Knien angegeben, im
Ã�brigen seien aber sonstige Belastungen mÃ¶glich.

Mit seiner hiergegen eingelegten Berufung hat der KlÃ¤ger sein bisheriges
Begehren auf GewÃ¤hrung von Rente nach einer MdE um 25 v.H. wiederholt. Im
Berufungsverfahren wurde von ihm ein Bericht des Klinikums W. vom 11.04.2002
vorgelegt, der zwar in erster Linie akute Herzerkrankungen betrifft, jedoch auch
AusfÃ¼hrungen zum Kniebefund enthÃ¤lt.

Der Senat hat von Amts wegen ein Gutachten des OrthopÃ¤den Dr. F. vom
10.01.2003 eingeholt, in dem dieser zu der Auffassung gelangte, dass die BK-
bedingte MdE mit 20 v.H. zu bewerten sei: Denn die Auswirkungen der
Schleimbeutelerkrankung auf die Belastbarkeit der Kniegelenke, vor allem bei den
vom KlÃ¤ger fortgesetzt im Knien auszuÃ¼benden TÃ¤tigkeiten als Bodenleger,
seien dermaÃ�en gravierend, dass eine MdE in rentenberechtigendem AusmaÃ�
gebildet werden sollte. Der fehlende Nachweis von BewegungseinschrÃ¤nkungen
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kÃ¶nne im vorliegenden Fall nicht als Argument gegen eine MdE von 20 v.H.
herangezogen werden, denn es handle sich um eine sehr erhebliche AusprÃ¤gung
der Schleimbeutelerkrankung beider Kniegelenke; wegen der damit verbundenen
reduzierten Belastbarkeit sei die Berufskrankheit des KlÃ¤gers durchaus mit einem
Reizknie vergleichbar und somit eine MdE von 20 v.H. wegen der Folgen der
Berufskrankheit Nr. 2105 berechtigt.

Unter Vorlage einer Aktenlage-Stellungnahme von Prof. Dr. B. / Prof. Dr. H. vom
10.02.2003 ist die Beklagte der Auffassung des Dr. F. entgegengetreten: Die BK-
bedingte MdE kÃ¶nne nur mit 10 v.H., aber nicht mit 20 v.H. bewertet werden.
Denn der beim KlÃ¤ger bestehende Reizzustand beider Schleimbeutel kÃ¶nne nicht
mit einem Reizknie verglichen werden, da eine SchleimbeutelentzÃ¼ndung eine
extraartikulÃ¤re Erkrankung bedeute, wÃ¤hrend die rezidivierende Synovitis eine
Erkrankung des Kniegelenks selbst darstelle. Sie sehe die MdE-EinschÃ¤tzung des
Dr.F. auch schon deshalb als Ã¼berhÃ¶ht an, weil er die Auswirkungen der
Schleimbeutelerkrankung auf die Belastbarkeit der Kniegelenke vor allem auf die
vom KlÃ¤ger fortgesetzt im Knien auszuÃ¼bende TÃ¤tigkeit als Bodenleger
bewerte, die HÃ¶he der MdE sich aber nach den verminderten
ArbeitsmÃ¶glichkeiten auf dem gesamten Gebiet des Erwerbslebens richte. Eine
besondere berufliche Betroffenheit mit einer entsprechenden MdE-ErhÃ¶hung
kÃ¶nne sie nicht anerkennen.

Der KlÃ¤ger schlieÃ�t sich den AusfÃ¼hrungen des Dr. F. an.

Der Senat hat eine ergÃ¤nzende Stellungnahme des Dr. F. vom 29.03.2003
eingeholt, in der dieser â�� nach eingehender Auseinandersetzung mit den
Einwendungen von Prof. Dr. B. â�� bei seinem bisherigen Ergebnis verblieb, wonach
die BK-bedingte MdE mit 20 v.H. eingeschÃ¤tzt werden sollte. Im Endeffekt sei die
Synovialitis, also das Reizknie â�� hierfÃ¼r MdE 20 v.H. â�� bezÃ¼glich der
Auswirkungen auf subjektives Beschwerdebild und Belastbarkeit gegenÃ¼ber der
beim KlÃ¤ger vorliegenden Schleimbeutelerkrankung nicht zu unterscheiden. Er
halte es fÃ¼r vollkommen unerheblich, ob ein Mensch unter Schwellungen,
Ã�berwÃ¤rmungen und Schmerzen in einem Kniegelenk aus einer
Schleimbeutelerkrankung oder aus einer Verdickung der Gelenkschleimhaut leide.
In jedem Fall sei ein Kniegelenk sowohl bei Synovialitis als auch bei einer akuten
Bursitis nur begrenzt belastbar. Ihm sei natÃ¼rlich bekannt, dass die berufliche
Situation die HÃ¶he der MdE nach ArbeitsunfÃ¤llen nicht beeintrÃ¤chtige.

Der KlÃ¤ger beantragt, das Ersturteil aufzuheben und die Beklagte zur GewÃ¤hrung
von Verletztenrente nach einer MdE um 20 v.H. zu verurteilen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Im Ã�brigen wird zur ErgÃ¤nzung des Sachverhalts gemÃ¤Ã� Â§ 136 Abs.2 SGG auf
den Inhalt der Akten der Beklagten sowie der Gerichtsakten erster und zweiter
Instanz Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:
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Die frist- und formgerecht eingelegte Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig und nach
Ansicht des Senats auch begrÃ¼ndet.

Entgegen der Auffassung der Beklagten und des Sozialgerichts ist der Senat
insbesondere unter BerÃ¼cksichtigung des Gutachtens des Dr. F. zu der Auffassung
gelangt, dass der KlÃ¤ger gegen die Beklagte einen Anspruch auf Verletztenrente
wegen der anerkannten BK-Nr. 2105 hat, weil diese eine MdE um 20 v.H.
begrÃ¼ndet (Â§ 56 Abs.1 Satz 1, Â§ 9 Abs.1 SGB VII). Die Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit richtet sich dabei nach dem Umfang der sich aus der
BeeintrÃ¤chtigung des kÃ¶rperlichen und geistigen LeistungsvermÃ¶gens
ergebenden verminderten ArbeitsmÃ¶glichkeiten auf dem gesamten Gebiet des
Erwerbslebens (Â§ 56 Abs.2 Satz 1 SGB VII). Die MdE-Festsetzung ist eine rechtliche
Wertung in Form einer SchÃ¤tzung; deshalb obliegt die tatsÃ¤chliche Feststellung
dem UnfallversicherungstrÃ¤ger bzw. Sozialgericht. Rentenbegutachtung ist im
Kern Funktionsbegutachtung unter medizinischen, juristischen, sozialen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. MaÃ�geblich ist die BeeintrÃ¤chtigung des
kÃ¶rperlichen und geistigen LeistungsvermÃ¶gens. Ã�rztliche EinschÃ¤tzungen sind
dabei bedeutsame, vielfach unentbehrliche Anhaltspunkte. Da sie sich vorwiegend
auf den Umfang der BeeintrÃ¤chtigung kÃ¶rperlicher und geistiger FÃ¤higkeiten
beziehen, besteht insoweit eine Bindung fÃ¼r Verwaltung oder Gericht nicht. Diese
haben vielmehr die MdE in eigener Verantwortung zu prÃ¼fen und ggf. zu
korrigieren. Der SchÃ¤tzung ist naturgemÃ¤Ã� eine gewisse Schwankungsbreite
eigen. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Bewertung der FunktionsausfÃ¤lle selbst als
auch im Hinblick auf die weitergehende Frage, inwieweit der Verletzte auf dem
gesamten Gebiet des Erwerbslebens eingeschrÃ¤nkt ist. Die Feststellung der auf-
grund des verminderten Leistungsumfanges verbleibenden MÃ¶glichkeiten auf dem
gesamten Gebiet des Erwerbslebens erfolgt nach anerkannten Richtwerten.

Hinsichtlich der BK-bedingten MdE sind die gehÃ¶rten SachverstÃ¤ndigen zu
unterschiedlichen Ergebnissen gelangt: WÃ¤hrend Dr. H. , Dr. S. und Prof. Dr.
H./Prof. Dr. B. in den von der Beklagten eingeholten Gutachten/Stellungnahmen
eine BK-bedingte MdE von 10 v.H. fÃ¼r ausreichend halten, hat Dr. F. die BK-
bedingte MdE unter Heranziehung eines Reizknies als Vergleich mit 20 v.H., d.h.
also in einem rentenberechtigenden Grad bewertet. Nach der Standardliteratur (vgl.
Schoenberger-Mehrtens-Valentin, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 6. Auflage)
wird die MdE bei Erkrankungen des Kniegelenks nach den Kriterien der
BewegungseinschrÃ¤nkung, der Situation des Kniebandapparates, dem AusmaÃ�
der Arthrose je nach Funktionsbehinderung und auch nach der Feststellung einer
rezidivierenden Synovialitis (Reizknie) gebildet. Mehrhof-Muhr, Unfallbegutachtung,
10. Auflage, S.153 schlÃ¤gt hinsichtlich der MdE-Bewertung eine MdE von 10 bis 20
v.H. je nach Restbeweglichkeit des Kniegelenks vor, leichtes Wackelknie: 20 v.H.
Die Erkrankung des Schleimbeutels, wie im Fall des KlÃ¤gers, wird in den Kriterien,
welche Grundlage der Beurteilung sind, nicht aufgefÃ¼hrt (vgl. Schoenberger-
Mehrtens-Valentin, a.a.O., S.675). Die Schwierigkeit der MdE-Bewertung im
vorliegenden Fall resultiert daraus, dass ein Funktionsverlust des Kniegelenks mit
einer Erkrankung des Schleimbeutels so gut wie niemals einhergeht, jedenfalls kein
typisches Zeichen einer Schleimbeutelerkrankung darstellt. Entsprechend sind auch
die in sÃ¤mtlichen Gutachten beschriebenen Befunde hinsichtlich der
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FunktionsbeeintrÃ¤chtigung gering, was â�� nur diesen Gesichtspunkt betrachtet
â�� sicherlich eine MdE von 20 v.H. noch nicht rechtfertigen wÃ¼rde. Auch besteht
keine Kniearthrose oder eine Lockerung des Kniebandapparates. Hier aber allein auf
die FunktionseinschrÃ¤nkung abzustellen, wÃ¼rde, wie Dr. F. nach Ansicht des
Senats Ã¼berzeugend ausfÃ¼hrt, nicht befriedigen. Deshalb ist auch der Senat der
Meinung, dass bei einem Vergleich des BK-bedingten Zustandes beim KlÃ¤ger auf
eine rezidivierende Synovialitis, also ein Reizknie, abzustellen sei. Denn wie Dr. F.
insoweit Ã¼berzeugend dargelegt hat, sind die Auswirkungen der
Schleimbeutelerkrankung auf die Belastbarkeit der Kniegelenke dermaÃ�en
gravierend wie bei der oben genannten rezidivierenden Synovialitis, zumal es sich
beim KlÃ¤ger um eine sehr erhebliche AusprÃ¤gung der Schleimbeutelerkrankung
beider Kniegelenke und der damit reduzierten Belastbarkeit handelt, die durchaus
mit einem Reizknie verglichen werden kÃ¶nnen. Aus diesem Grund hÃ¤lt sich nach
Ansicht des Senats die MdE-Bewertung durch Dr. F. durchaus noch im Rahmen der
Ã¤rztlichen Bewertung, die unter rechtlichen Gesichtspunkten nachvollzogen
werden kann.

Die Einwendungen der Beklagten gegen die MdE-Bewertung des Dr. F. teilt der
Senat im Ergebnis nicht. Richtig ist zwar, dasses sich bei der
Schleimbeutelerkrankung des KlÃ¤gers und der zum Vergleich herangezogenen
Synovitis (vgl. SchÃ¶nberger-Mehrtens-Valentin, a.a.O., S.716; Mollowitz, S.716), bei
letzterer handelt es sich um eine GelenkentzÃ¼ndung, um medizinisch
unterschiedliche Erkrankungen handelt, wobei die Prognose fÃ¼r eine Synovitis
gerade auch im Hinblick auf die Entwicklung von BewegungseinschrÃ¤nkungen
ungÃ¼stiger ausfÃ¤llt als beim Vorliegen einer Schleimbeutelerkrankung, die
generell leichter operativ behandelt werden kann. Letzterer Gesichtspunkt kann
jedoch, wie Dr. F. mit eingehender BegrÃ¼ndung dargelegt hat, dem KlÃ¤ger nicht
nachteilig angelastet werden. Soweit die Beklagte anfÃ¼hrt, Dr. F. habe bei seiner
MdE-Bewertung mit 20 v.H. quasi eine besondere berufliche Betroffenheit zugrunde
gelegt, ist dies nicht richtig. Hierbei verkennt weder Dr. F. noch der Senat den
grundsÃ¤tzlichen Ansatzpunkt, dass fÃ¼r das Bemessen der MdE der Umfang der
verbleibenden ArbeitsmÃ¶glichkeiten auf dem gesamten Gebiet des Erwerbslebens
maÃ�gebend ist. Wie aber auch bei Schoenberger-Mehrtens-Valentin, Arbeitsunfall
und Berufskrankheit, 7. Auflage, S.154 ausgefÃ¼hrt, ergibt sich der durch
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit bedingte Verlust an individueller
ErwerbsfÃ¤higkeit aus StÃ¶rungen bestimmter kÃ¶rperlicher oder geistiger
Funktionen, die im Erwerbsleben allgemein oder in bestimmten Bereichen benÃ¶tigt
werden, aber auch BeeintrÃ¤chtigungen der Belastbarkeit gegenÃ¼ber sonstigen
Einwirkungen am Arbeitsplatz (z.B. gefÃ¤hrdende Arbeitsstoffe) umfasst. Insoweit
darf nach Ansicht des Senats nicht Ã¼bersehen werden, dass die beim KlÃ¤ger
vorliegende Erkrankung des Schleimbeutels sicherlich gerade in seinem Beruf als
FuÃ�bodenleger mit kniender TÃ¤tigkeit eine erhebliche AusprÃ¤gung erfahren hat
und durch die andauernde TÃ¤tigkeit auch in dieser AusprÃ¤gung unterhalten wird
und hierdurch FunktionseinschrÃ¤nkungen resultieren, weil eine reduzierte
Belastbarkeit besteht.

Unter BerÃ¼cksichtigung der vorgenannten Gesichtspunkte ist daher der Senat zu
der Auffassung gelangt, dass dem KlÃ¤ger wegen seiner Berufskrankheit Nr. 2105
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ab dem 01.08.1998 Verletztenrente nach einer MdE um 20 v.H. zu gewÃ¤hren ist.

Auf seine Berufung hin war daher die Beklagte unter Aufhebung des angefochtenen
Urteils des Sozialgerichts Regensburg vom 22.03.2002 sowie unter AbÃ¤nderung
des Bescheides vom 02.09.1999 in der Fassung des
Teilabhilfe-/Widerspruchsbescheides vom 26.07.2000 zu verurteilen, dem KlÃ¤ger
antragsgemÃ¤Ã� Rente nach einer MdE um 20 v.H. wegen der vorgenannten
Berufskrankheit zu gewÃ¤hren.

Die Entscheidung Ã¼ber die Kosten beruht auf Â§ 193 SGG.

Der Senat hat die Revision nicht zugelassen, weil die Voraussetzungen hierfÃ¼r
nach Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG nicht vorliegen.

Erstellt am: 01.12.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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